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A N H A N G 

 
 
 
 
 
 
A. ALLGEMEINE ANGABEN 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) unter Beachtung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt.  
 
 
B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGMETHODEN 
 

Allgemeines 
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wer-
den grundsätzlich stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweili-
gen Abschnitten darauf hingewiesen. 

Zinsabgrenzungen aus negativen Zinsen werden dem Bilanzposten zugeordnet, dem sie zugehören. 
 

Forderungen 
 
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden (einschließlich Schuldscheine mit Halteabsicht bis zur 
Endfälligkeit) haben wir zum Nennwert bilanziert. Die Unterschiedsbeträge zwischen Nennwert und 
Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ihres Zinscharakters in die Rechnungsabgrenzungsposten auf-
genommen und werden planmäßig über die Laufzeit der Geschäfte verteilt. 
 
Wir halten am Bilanzstichtag eine kapitalgarantierte zinsstrukturierte Namensschuldverschreibung in 
Höhe von 5,0 Mio. EUR (Buchwert) im Bestand. Die Verzinsung wird jährlich in Abhängigkeit des 10-
Jahres-Swap-Satzes neu festgelegt. 

Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen und Schuldschei-
nen wurde durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen nach den Grundsätzen kaufmännischer 
Vorsicht ausreichend Rechnung getragen. Der Umfang der Risikovorsorge ist abhängig von der Fä-
higkeit der Kreditnehmer, vereinbarte Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten sowie dem Wert 
vorhandener Sicherheiten. Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung haben wir das ak-
tuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld, die Situation einzelner Branchen sowie Einschätzungen zur Ent-
wicklung der Covid-19 Pandemie ebenso wie staatliche Stabilisierungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Sofern unter diesen Rahmenbedingungen und Annahmen keine nachhaltige Schuldendienstfähigkeit 
von Kreditnehmern zu erwarten ist, haben wir eine Einzelwertberichtigung gebildet. Die der aktuellen 
Covid-19 Krise immanenten Schätzungsunsicherheiten und Ermessensspielräume haben wir im 
Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. 

Für latente Risiken im Forderungsbestand haben wir Pauschalwertberichtigungen gebildet. 

Im Hinblick auf den am 13. Dezember 2019 vom IDW veröffentlichten RS BFA 7 zur Ermittlung von 
Pauschalwertberichtigungen und zur besseren Darstellung der Vermögens- und Ertragslage haben 
wir den als Steuerungsgröße im Rahmen des internen Risikomanagements ermittelten erwarteten 
Verlust über einen Betrachtungshorizont von zwölf Monaten berücksichtigt. 
 
Erstmals haben wir die Pauschalwertberichtigungen auf den Bilanzposten Forderungen an Kunden 
sowie die betroffenen Posten unter dem Bilanzstrich aufgeteilt. 
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Zusätzlich haben wir Vorsorge für die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute 
getroffen.  
 
Wertpapiere 
 
Die Zuordnung von Wertpapieren zur Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) oder zum Anlagevermö-
gen haben wir im Geschäftsjahr nicht geändert. 
 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere der Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) sind 
mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips und des Wertauf-
holungsgebots bilanziert. 
 
Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, wurden auf 
Basis des Durchschnittspreises ermittelt. 
 
Wertpapiere, die dazu bestimmt wurden, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (Anlagevermö-
gen), wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. 

Für Anteile an Investmentvermögen haben wir als beizulegenden Wert grundsätzlich den Rücknah-
mepreis angesetzt. Sofern darüber hinaus an eine Mindesthaltefrist gekoppelte Rücknahmeab-
schläge für Anteile an offenen Investmentfonds vereinbart wurden, haben wir diese bei Investment-
fonds der Liquiditätsreserve bei der Wertermittlung berücksichtigt. 

Anteile an Personengesellschaften (geschlossene Investmentfonds) haben wir dem Anlagevermögen 
zugeordnet und zu Anschaffungskosten bzw. dem beizulegenden Wert angesetzt. 
 

Beteiligungen 
 
Beteiligungen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert bi-
lanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen. 

Die Beteiligungsbewertung erfolgt auf Basis der Vorgaben des IDW RS HFA 10. Andere Bewertungs-
methoden kommen dann zum Einsatz, wenn die Art bzw. der betragliche Umfang der Beteiligung dies 
rechtfertigen. 
 

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 
 
Die immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. 
 
Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250 EUR werden aus Vereinfa-
chungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Bei Anschaffungskosten von mehr als 250 EUR bis 
800 EUR werden diese Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrie-
ben. 

Die Gebäude werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Betriebsvorrichtungen werden 
linear abgeschrieben. Im Jahr der Anschaffung wird die zeitanteilige Jahresabschreibung verrechnet. 

Gemäß Artikel 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB führen wir für die bisher nach steuerrechtlichen Vorschriften 
bewerteten Vermögensgegenstände, die zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren, die 
Wertansätze unter Anwendung der für sie bis zum Inkrafttreten des BilMoG geltenden Vorschriften 
fort. 
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Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Aufgewendete Disagien werden 
in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig verteilt. 
 

Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un-
gewissen Verpflichtungen. Hierzu haben wir eine Einschätzung vorgenommen, ob dem Grunde nach 
rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Erkenntnissen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. In Einzelfällen haben wir dabei auch auf die Ein-
schätzung externer Sachverständiger zurückgegriffen. Bei der Beurteilung von Rechtsrisiken haben 
wir die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. 

Beim erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer Summe 
erfasst (Nettomethode). 
 
Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. Die 
übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entsprechenden 
Zinssatz der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst. Bei der Ermittlung der 
Rückstellungen und den damit in Zusammenhang stehenden Erträgen und Aufwendungen haben wir 
unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode eintritt. Entspre-
chendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs bzw. des zweckentsprechenden Ver-
brauchs. 

Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes zwischen zwei Abschlussstichtagen oder Zinseffekte 
einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden für alle Rückstellungen im Zinsergebnis ausge-
wiesen. 

Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grund-
lage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck entsprechend dem Teilwertverfahren ermittelt. Da-
bei werden künftige jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2 % sowie Rentensteigerungen 
von 2 % unterstellt. Der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurde ein vom Pensionsgutachter 
auf das Jahresende 2020 prognostizierter Durchschnittszinssatz von 1,87 %, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt. Die Ermittlung dieses durchschnittli-
chen Zinssatzes basiert auf einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren. 
 

Ein Altersteilzeitvertrag wurde in der Vergangenheit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes und 
des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit abgeschlossen. Bei der hierfür gebildeten Rückstel-
lung werden künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen von 1,50 % angenommen. Die Restlaufzeit des 
Vertrages beträgt drei Jahre. Die Abzinsung erfolgt mit dem der individuellen Restlaufzeit entspre-
chenden Zinssatz von 0,41 %, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren im Sinne 
des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB ergibt. Darüber hinaus besteht aufgrund des TV FlexAZ für einen be-
stimmten Personenkreis die Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer Altersteilzeitregelung. Bei der 
Bewertung der Rückstellung für aufgrund des Wahlrechtes der Arbeitnehmer voraussichtlich in der 
Zukunft abzuschließende Altersteilzeitvereinbarungen wurde vom Grad der wahrscheinlichen Inan-
spruchnahme ausgegangen. Die voraussichtlich zu leistenden Beträge wurden vorsichtig geschätzt. 

Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 (AGB-Urteil, XI ZR 26/20) entschieden, dass bislang in der 
deutschen Kreditwirtschaft weit verbreitete Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
unwirksam sind, die AGB- und damit auch Gebühren-Änderungen ohne aktive Zustimmung des Kun-
den vorsahen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass wir nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt waren, werden wir dieses 
Urteil aufgrund seiner grundsätzlichen Bedeutung bei der künftigen Gestaltung der Vertragsbezie-
hung zu unseren Kunden berücksichtigen. Dazu haben wir im Verlauf des Jahres 2021 unsere Kunden 
über das Urteil und unsere aktuellen AGB informiert und gebeten, im Sinne einer rechtssicheren Ge-
staltung der künftigen Vertragsbeziehung die ausdrückliche Zustimmung insbesondere zu den aktu-
ellen Preisen für unsere Dienstleistungen zu erteilen. 
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Hinsichtlich der Behandlung in unserer Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 ha-
ben wir die Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) berücksichtigt, dass von der BGH-
Rechtsprechung erfasste Gebühren seit der Verkündung des Urteils nicht ertragswirksam verein-
nahmt werden dürfen.  

Von unseren Kunden geltend gemachte Erstattungsansprüche haben wir nach einer internen rechtli-
chen Bewertung der Anspruchsgrundlagen reguliert. Für ggfs. noch in Zukunft zu erwartende Erstat-
tungsansprüche haben wir im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung Rückstellun-
gen gebildet. 

Der BGH hat mit Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) über die Revision im Musterfeststellungs-
verfahren zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen entschieden. Gegenstand des aktu-
ellen Verfahrens war im Kern die Frage, wie der während der typischerweise längeren Laufzeit dieser 
von vielen Banken und Sparkassen angebotenen Verträge veränderliche Zinssatz für die laufende 
Verzinsung zu berechnen ist. Vertragliche Regelungen mit dem Kunden, die eine Festlegung im Er-
messen des Kreditinstituts vorsehen, sind unzulässig. 

Der BGH hat entschieden, dass in diesen Fällen für die Höhe der variablen Verzinsung ein maßgeben-
der Referenzzinssatz für langfristige Spareinlagen zu bestimmen ist. Bei der Zinsanpassung ist im 
Rahmen einer monatlichen Anpassung der ursprünglich relative Abstand des Vertragszinssatzes zum 
Referenzzinssatz beizubehalten. Offengeblieben ist, welcher konkrete Referenzzinssatz zugrunde ge-
legt werden muss. Der BGH hat das Verfahren in diesem Punkt an das zuständige Oberlandesgericht 
(OLG) Dresden zurückverwiesen; eine Entscheidung des OLG steht noch aus. 

Ungeachtet der Tatsache, dass wir nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt waren, haben wir die 
Konsequenzen des BGH-Urteils analysiert und geprüft, ob die von uns in der Vergangenheit mit un-
seren Kunden geschlossenen Verträge vergleichbar ausgestaltet sind. 

Soweit das Ergebnis unserer Prüfung eine vergleichbare Ausgestaltung ergeben hat, haben wir für 
eventuelle Zinsansprüche der Kunden in unserem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 Rück-
stellungen gebildet. Dabei haben wir im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung un-
ter Berücksichtigung bisheriger und erwarteter Kundenreaktionen die Wahrscheinlichkeit beurteilt, 
dass Ansprüche geltend gemacht werden. Den Referenzzinssatz haben wir aufgrund der ungeklärten 
Rechtslage für Zwecke der Bewertung der Rückstellungen unter Berücksichtigung des handelsrechtli-
chen Vorsichtsprinzips festgelegt. Dabei wurden die vom BGH vorgegebenen Rahmenbedingungen 
berücksichtigt. Im Sinne einer einvernehmlichen Lösung haben wir allen unseren Kunden angeboten, 
eventuelle Ansprüche im Wege eines Vergleichs zu regulieren. Soweit die Kunden den Vergleich an-
genommen bzw. wir ein Annahmeerwarten haben, haben wir die angebotene Zahlung bei der Bewer-
tung der Rückstellung berücksichtigt. 
 

Bilanzierung und Bewertung von Derivaten 
 
Die Sparkasse setzt Derivate ausschließlich im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie wurden in die 
verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. 
 
Die laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden Zinsabgrenzungen 
werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen. 
 

Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zinsbuch) 
 
Zinsbezogene Finanzinstrumente (einschließlich Derivate) unseres Bankbuchs (Zinsbuchs) haben wir 
auf der Grundlage der vom IDW veröffentlichten Stellungnahme zur Rechnungslegung RS BFA 3 im 
Rahmen einer wertorientierten Berechnung untersucht. Das Bankbuch umfasst - entsprechend dem 
internen Risikomanagement - alle bilanziellen und außerbilanziellen zinsbezogenen Finanzinstru-
mente außerhalb des Handelsbestands. Bei der Beurteilung werden alle Zinserträge aus zinsbezoge-
nen Finanzinstrumenten des Bankbuchs sowie die voraussichtlich noch zu deren Erwirtschaftung er-
forderlichen Aufwendungen (Refinanzierungskosten, Risikokosten, Verwaltungskosten) berücksich-
tigt. Die Diskontierung erfolgt auf Basis der Zinsstrukturkurve am Abschlussstichtag. Ein Verpflich-
tungsüberschuss besteht nach unseren Berechnungen nicht, so dass die Bildung einer Rückstellung 
nicht erforderlich war. 
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C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
 

Aktiva 3 - Forderungen an Kreditinstitute 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

31.12.2020 
TEUR 

Forderungen an die eigene Girozentrale 13.178 2.655 

 
 

Aktiva 6 - Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
 
Die Sparkasse hält mehr als 10 % der Anteile an einem Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB), das nachfolgend dargestellt wird: 
 

Investmentfonds 

(in Mio. EUR): 

 

 

Buchwert 

 

 

Marktwert 

Differenz 

Buchwert zu 

Marktwert 

 

Ausschüttungen 

in 2021 

Tägliche 

Rückgabe 

möglich 

 

Unterlassene Ab-

schreibungen 

Tecklenburger 
Land-Fonds 

44,9 45,1 0,2 0,6 ja nein 

 
Der Zweck der Anlage ist die LCR-Steuerung bei gleichzeitiger Risikostreuung. Der Investmentfonds 
investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen entfällt auf LCR-fähige und 
in Euro lautende Wertpapiere. Der Sitz der Emittenten liegt zum größten Teil in Europa. 
 
Die Anteile an Investmentvermögen sind der Liquiditätsreserve bzw. dem Anlagevermögen zugeord-
net. Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren (15.741 TEUR) sind keine 
börsennotiert. 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 

Aktiva 7 - Beteiligungen 
 
An folgenden Unternehmen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, halten wir eine Beteili-
gung im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
Mio. EUR 

Jahresergebnis 
Mio. EUR 

Sparkassenverband 
Westfalen-Lippe 

Münster 0,25445 1.169,5 

(31.12.2020) 

-70,0 

(31.12.2020) 

Erwerbsgesellschaft 
der S-Finanzgruppe 
mbH & Co. KG 

Neuhardenberg 0,030164 3.936,0* 

(31.12.2020) 

53,0* 

(31.12.2020) 

*gemäß Konzernjahresabschluss 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 

Aktiva 9 - Treuhandvermögen 
 
Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe die Forderungen an Kunden. 
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Aktiva 11 - Immaterielle Anlagewerte 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 

Aktiva 12 - Sachanlagen 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

Im Rahmen der eigenen Tätigkeiten genutzte 
Grundstücke und Gebäude 

3.455 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 318 

 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 
 
Aktiva 14 - Rechnungsabgrenzungsposten 
 
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2021 31.12.2020 
 TEUR TEUR 

Disagio aus Verbindlichkeiten 4 6 

 
 
Passiva 1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2021 
TEUR 

31.12.2020 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
der eigenen Girozentrale 3 128 

 
Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 
68.503 TEUR als Sicherheit übertragen worden. 
 

Passiva 4 - Treuhandverbindlichkeiten 
 
Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
 

Passiva 6 - Rechnungsabgrenzungsposten 
 
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2021 31.12.2020 
 TEUR TEUR 

Disagio aus Forderungen 10 17 
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Passiva 7 - Rückstellungen 
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 
zehn Geschäftsjahren und deren Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus 
den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt zum 31. Dezember 2021 536 TEUR. 

Eine Ausschüttungssperre besteht nicht, da in Vorjahren bereits in entsprechender Höhe die Sicher-
heitsrücklage dotiert wurde. 

 

Erläuterungen zu den Posten unter dem Bilanzstrich 

 
Eventualverbindlichkeiten 
 
In diesem Posten werden übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Ba-
sis der regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen im Rahmen unserer Kreditrisikomanagementprozesse 
gehen wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Be-
lastung der Sparkasse führen werden. Sofern dies im Einzelfall nicht mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann, haben wir ausreichende Rückstellungen gebildet. Sie sind vom 
Gesamtbetrag der Eventualverbindlichkeiten abgesetzt worden. 
 
Andere Verpflichtungen 
 
Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen werden im Rahmen unserer 
Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere 
Kunden voraussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach der Auszah-
lung zu erfüllen. Sofern im Einzelfall nicht davon ausgegangen werden kann, haben wir eine ausrei-
chende Risikovorsorge gebildet. Die gebildete Risikovorsorge ist vom Gesamtbetrag der unwiderruf-
lichen Kreditzusagen abgesetzt worden. 
 
 
D. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 2 - Zinsaufwendungen 
 
In diesem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 265 TEUR enthalten, die auf die 
Zuführung zur Rückstellung aufgrund der Auswirkungen des BGH-Urteils zu Zinsanpassungsklauseln 
bei Prämiensparverträgen entfallen. 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 8 - Sonstige betriebliche Erträge 
 
Der Posten enthält folgende wesentliche Einzelbeträge: 
 

 31.12.2021  
 TEUR  

Buchgewinn aus der Veräußerung der 
Geschäftsstelle Ringeler Straße 462  
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E. SONSTIGE ANGABEN 

Fristengliederung (in TEUR) 

 mit einer Restlaufzeit von 

 
 

bis drei 
Monate 

mehr als 
drei Monate 
bis ein Jahr 

mehr als ein 
Jahr bis fünf 

Jahre 

 
mehr als 

fünf Jahre 

 
mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

 

Aktivposten       

3. Forderungen an 
Kreditinsti-
tute
  

      

b) andere Forderungen 
(ohne Bausparguthaben) --- 5.689 2.431 ---   

4. Forderungen an Kunden 6.754 20.019 89.082 244.197 8.141  

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten       
b) mit vereinbarter Laufzeit o-

der Kündigungsfrist 52.944 3.566 18.119 55.960   

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

      

a) Spareinlagen        
ab) mit vereinbarter Kün-

digungsfrist von mehr 
als drei Monaten 39 3.188 134 55   

b) andere Verbindlichkeiten       
bb) mit vereinbarter 

Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 972 430 1.054 89   

Anteilige Zinsen werden nach § 11 Satz 3 RechKredV nicht in die Fristengliederung einbezogen. 

 
Latente Steuern 

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und Steuerentlastungs-
effekte. Wir haben diese Effekte auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritäts-
zuschlag) von 15,83 % und eines Gewerbesteuersatzes von 15,47 % unter Zugrundelegung des 
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt. Es bestehen ausschließlich aktive latente 
Steuern. 
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Nennenswerte Unterschiedsbeträge entfallen auf folgende Bilanzpositionen: 

Positionen Erläuterung der Differenz 

Forderungen an Kunden Vorsorgereserven, unterschiedliche Bewertung 
der Pauschalwertberichtigungen in der Steuer- 
und Handelsbilanz 

Beteiligungen Steuerlich nicht berücksichtigte Abschreibungen 

Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 

Unterschiedliche Parameter  

Für die ermittelten aktiven latenten Steuern wurde das Aktivierungswahlrecht nicht genutzt. 

Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen, auf der Grundlage der steuerlichen Regelungen er-
mittelten Steueraufwand und dem aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung erwarte-
ten Steueraufwand ist im Wesentlichen auf die Veränderungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken 
und der Vorsorgereserven gem. 340f HGB zurückzuführen. 
 

Derivative Finanzinstrumente 

Zinsswaps werden ausschließlich zur Steuerung des sich aus dem Zinsbuch aller zinstragenden Ak-
tiva und Passiva ergebenden allgemeinen Zinsänderungsrisikos eingesetzt. 
 
Die Art und der Umfang der am Bilanzstichtag bestehenden derivativen Finanzinstrumente, bezogen 
auf die Nominalwerte der zu Grunde liegenden Referenzwerte, sind in folgender Aufstellung zusam-
mengestellt: 
 

 

Nominalbeträge 
nach Restlaufzeiten 

Beizulegen-
der Zeitwert 

 
bis ein 
Jahr 

mehr als 
ein Jahr 
bis fünf 
Jahre 

mehr als 
fünf Jahre 

insgesamt 
Deckungs-
geschäfte 

Preis nach Be-
wertungsme-

thode 

 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Zinsswaps 
 

-- 5.000 27.500 32.500 32.500 -2.249 

 
Die im Rahmen der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte wur-
den in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht einzeln bewertet. Der 
beizulegende Zeitwert der Zinsswaps wird über die Abzinsung der künftigen Zahlungen (Cash-Flows) 
fiktiver Gegengeschäfte (Glattstellungsfiktion) auf den Abschlussstichtag ermittelt (Discounted-Cash-
flow-Verfahren). Die Diskontierungsfaktoren werden von der Helaba und von der DekaBank aus von 
Reuters veröffentlichten Zinsstrukturkurven am Markt gehandelter Swaps entnommen. 
 
 
Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

 
Im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen an einem offenen Immobilienfonds besteht zum 
31. Dezember 2021 noch eine verbindliche Zeichnungszusage in Höhe von 3.713 TEUR. 
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Leistungszusage der Zusatzversorgungskasse 
 
Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maß-
gabe des „Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Um den anspruchsberechtigten Mitarbeitern 
die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaffen, ist die Sparkasse 
Mitglied in der Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung). Trä-
gerin der kvw-Zusatzversorgung sind die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). 
Die kvw-Zusatzversorgung ist eine rechtlich unselbstständige aber finanziell eigenverantwortliche 
Sonderkasse der kvw. 
 
Die kvw-Zusatzversorgung finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlageverfahren. Hierbei 
wird im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein Umlagesatz bezogen auf die zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte der versicherten Beschäftigten ermittelt. Die kvw-Zusatzversorgung erhebt 
zusätzlich zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversorgungssystem entstandenen Versorgungsan-
sprüche ein Sanierungsgeld. Im Geschäftsjahr 2021 betrug das Sanierungsgeld 3,25 % der umlage-
pflichtigen Gehälter. Insgesamt betrug im Geschäftsjahr 2021 der Finanzierungssatz (Umlagesatz 
und Sanierungsgeld) 7,75 % der umlagepflichtigen Gehälter. Der Umlagesatz bleibt im Jahr 2022 un-
verändert. 
 
Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs 
gemäß ATV-K richtet sich gegen die kvw-Zusatzversorgung, während die Verpflichtung der Sparkasse 
ausschließlich darin besteht, der kvw-Zusatzversorgung im Rahmen des mit ihr begründeten Mit-
gliedschaftsverhältnisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten Finanzierungsmittel zur 
Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung bei versorgungspflichtigen 
Entgelten von 3.784 TEUR betrugen im Geschäftsjahr 2021 293 TEUR. 
 
Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS 
HFA 30 n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersver-
sorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der kvw-Zusatzversorgung handelsrechtlich eine 
mittelbare Versorgungsverpflichtung. Die kvw-Zusatzversorgung hat im Auftrag der Sparkasse den 
nach Rechtsauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Barwert der auf die Spar-
kasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallenden Leistungsverpflichtung zum 31. De-
zember 2021 ermittelt. Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivver-
mögen aller Mitglieder des umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß 
IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug 
zu bringen. Auf dieser Basis beläuft sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag auf 
8.468 TEUR. 
 
Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an die 
versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfahren), die auch 
für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksichtigung einer gemäß 
Satzung der kvw-Zusatzversorgung unterstellten jährlichen Rentensteigerung von 1 % und unter An-
wendung der Heubeck-Richttafeln RT 2005 G ermittelt. Als Diskontierungszinssatz wurde gemäß 
§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsverordnung der auf Basis der vergange-
nen zehn Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz von 1,87 % verwendet, der sich bei einer 
pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezo-
genes Versorgungssystem handelt, sind erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die 
Daten zum Versichertenbestand der Versorgungseinrichtung per 31. Dezember 2021 liegen derzeit 
noch nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 31. Dezember 2020 abgestellt wurde. 
 
Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der Spar-
kasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesagten Leis-
tung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die kvw-Zusatzversorgung die vereinbarten Leistun-
gen nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des verantwortlichen Aktuars im Aktuar-
Gutachten 2021 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der verantwortliche 
Aktuar der kvw-Zusatzversorgung in diesem Gutachten die Angemessenheit der rechnungsmäßigen 
Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf Basis des versicherungsmathe-
matischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen der kvw-Zu-
satzversorgung. 
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Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe 
 
Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an-
geschlossen, das elf regionale Sparkassenstützungsfonds durch einen überregionalen Ausgleich mit-
einander verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken und Lan-
desbausparkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung steht im Stützungsfall 
das gesamte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung. 

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, das von der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
amtlich anerkannt ist, besteht aus: 

1. Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu 
schützen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzu-
wenden. Auf diese Weise soll ein Entschädigungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. 

2. Gesetzliche Einlagensicherung 
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensi-
cherungssystem nach EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen Einlagensicherung ha-
ben die Kunden gegen das Sicherungssystem neben bestimmten Sonderfällen einen An-
spruch auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100 TEUR. Dieser gesetzliche Entschädigungsfall 
ist jedoch eine reine Rückfalllösung für den Fall, dass die freiwillige Institutssicherung aus-
nahmsweise einmal nicht greifen sollte. 

Die Sparkasse ist nach § 48 Abs. 2 Nr. 5 EinSiG verpflichtet, gegenüber dem SVWL und dem DSGV als 
Träger des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssystems der 
Sparkassen-Finanzgruppe zu garantieren, dass die Jahres- und Sonderbeiträge sowie die Sonderzah-
lung geleistet werden. 

Für die Sparkasse beträgt das bis zum Jahr 2024 aufzubringende Zielvolumen 1,5 Mio. EUR. Bis zum 
31. Dezember 2021 wurden 0,9 Mio. EUR eingezahlt. 
 

Indirekte Haftung für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 

Auf der Grundlage des verbindlichen Protokolls vom 24. November 2009 wurde mit Statut vom 11. 
Dezember 2009 zur weiteren Stabilisierung der ehemaligen WestLB AG, Düsseldorf, die Erste Abwick-
lungsanstalt (EAA) gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz errichtet. Der Sparkassenver-
band Westfalen-Lippe (SVWL), Münster, ist entsprechend seinem Anteil an der EAA von 25,03 % ver-
pflichtet, liquiditätswirksame Verluste der EAA, die nicht durch das Eigenkapital der EAA ausgegli-
chen werden können, bis zu einem Höchstbetrag von 2,25 Mrd. EUR zu übernehmen. Indirekt besteht 
für die Sparkasse entsprechend ihrem Anteil am Verband eine aus künftigen Gewinnen zu erfüllende 
Verpflichtung, die nicht zu einer Belastung des am Bilanzstichtag vorhandenen Vermögens führt. Da-
her besteht zum Bilanzstichtag nicht die Notwendigkeit zur Bildung einer Rückstellung. 
 
Für die mit der Auslagerung des Portfolios der ehemaligen WestLB AG auf die EAA verbundene indi-
rekte Verlustausgleichspflicht war vereinbart, beginnend mit dem Jahr 2010 in einem Zeitraum von 
25 Jahren Beträge aus künftigen Gewinnen bis zu einer Gesamthöhe von 5,5 Mio. EUR in den Vorsor-
gereserven gemäß § 340f HGB anzusparen (Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2021: 1,1 Mio. EUR). Im 
Januar 2021 hat das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung 
erteilt, dass eine über die von den nordrhein-westfälischen Sparkassen bereits angesparten Beträge 
hinausgehende Verlustausgleichsvorsorge unterbleiben kann. Sofern künftig aufgrund der Verpflich-
tung eine Inanspruchnahme droht, wird die Sparkasse in entsprechender Höhe eine Rückstellung bil-
den. 
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Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) 

Die Sparkasse ist nach § 32 SpkG des Landes Nordrhein-Westfalen Mitglied des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe (SVWL). Der Anteil der Sparkasse am Stammkapital des Verbands beträgt zum Bi-
lanzstichtag 0,25445 %. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Auf-
gabe, das Sparkassenwesen bei den Mitgliedssparkassen zu fördern, Prüfungen bei den Mitglieds-
sparkassen durchzuführen und die Aufsichtsbehörde gutachterlich zu beraten. Zu diesem Zweck wer-
den auch Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors gehalten. Für die Verbind-
lichkeiten und sonstigen Verpflichtungen des Verbandes haften sämtliche Mitgliedssparkassen. Der 
Verband erhebt nach § 23 der Satzung des Verbands eine Umlage von den Mitgliedssparkassen, so-
weit seine sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten nicht decken. 

Abschlussprüferhonorar 

Im Geschäftsjahr wurden für den Abschlussprüfer folgende Honorare erfasst: 

 TEUR 
 

Abschlussprüferleistungen 168 

Andere Bestätigungsleistungen 45 

Gesamtbetrag 213 

Berichterstattung über die Bezüge der und andere Leistungen an Mitglieder des Vorstandes 
 
Für die Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Verwaltungsrat zuständig. Er orientiert 
sich dabei an den Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände zu den Anstel-
lungsbedingungen für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter. Mit den Mitgliedern des Vorstandes 
bestehen auf bis zu fünf Jahre befristete Dienstverträge. 
 
Der ehemalige Vorstandsvorsitzender, Herr Achim Glörfeld, trat am 28. Februar 2021 in den Ruhe-
stand ein. Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Max Mews (vorher Vorstandsmitglied), be-
steht ein Dienstvertrag bis zum 31. März 2023. Als neues Mitglied wurde Herr Timo Schulte-Renger 
bestellt. 
 
Neben den festen Bezügen (Grundgehalt zuzüglich Allgemeine Zulage von 15 % bzw. Festgehalt) 
kann den Mitgliedern des Vorstands als variable Vergütung eine Leistungszulage von bis zu 15 % des 
Grundgehalts bzw. Festgehalts gewährt werden. Die Leistungszulage wird jährlich nach Empfehlung 
des Bilanzprüfungsausschusses durch den Verwaltungsrat festgelegt. Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung sind nicht enthalten. Auf die festen Gehaltsansprüche wird die Tarifentwicklung des 
öffentlichen Dienstes angewendet. 
 
Der ehemalige Vorsitzende des Vorstands, Herr Achim Glörfeld, erhielt im Geschäftsjahr 44 TEUR er-
folgsunabhängige Vergütungen als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 1 TEUR. Erfolgs-
bezogene Vergütungsbestandteile wurden in Höhe von 22 TEUR gewährt. 
 
Der neue Vorstandsvorsitzende, Herr Max Mews, erhielt im Geschäftsjahr 263 TEUR erfolgsunabhän-
gige Vergütungen als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 10 TEUR. Erfolgsbezogene 
Vergütungsbestandteile wurden in Höhe von 20 TEUR gewährt. 
 
Das neue Mitglied des Vorstandes, Herr Timo Schulte-Renger, erhielt im Geschäftsjahr 185 TEUR er-
folgsunabhängige Vergütungen als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 47 TEUR. 
 
Die sonstigen Vergütungen betreffen im Wesentlichen Sachbezüge aus der privaten Nutzung von 
Dienstfahrzeugen bzw. bei Herrn Timo Schulte-Renger aus Zuschüssen zur Altersvorsorge in Höhe 
von 37 TEUR. 
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Im Falle der regulären Beendigung seiner Tätigkeit hat der im Geschäftsjahr bei der Sparkasse tätige 
Vorstandsvorsitzende Anspruch auf Ruhegehaltszahlungen. Der Anspruch von Herrn Max Mews be-
trägt dann 55 % der festen Bezüge. Auf die Pensionsansprüche wird ab Beginn der Ruhegehaltszah-
lungen die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 
 
Auf dieser Basis und unter der Annahme eines Eintritts in den Ruhestand mit Vollendung des 66. Le-
bensjahres wurde der Barwert der Pensionsansprüche nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen errechnet. 
 

 
Vorstand 

Im Jahr 2021 der Pensions-
rückstellung zugeführt 

TEUR 

Barwert der Pensionsansprü-
che 

31.12.2021 
TEUR 

Mews, Max 
Vorsitzender 

366 3.730 

 
 
Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Risikoausschusses der Sparkasse wird ein Sitzungs-
geld in Höhe von 260 EUR je Sitzung gezahlt. Den Mitgliedern des Bilanzprüfungsausschusses wird 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 175 EUR je Sitzung gezahlt. Der Vorsitzende erhält jeweils den doppel-
ten Betrag. Erfolgsbezogene Anteile, Komponenten mit Anreizwirkung sowie Ansprüche bei vorzeiti-
ger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. 
 
In Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich damit im Geschäftsjahr 
2021 folgende Bezüge der einzelnen Mitglieder der zuvor genannten Gremien: 
 

Name EUR Name EUR 
Hasenkamp, Gerd 1.040,00 Teepe, Oliver  1.300,00 
Hüttemann, Renate  1.300,00 Weiß, Ulrich  2.340,00 
Kätker, Sandra  2.000,00 Insgesamt  22.542,20 
Kuhn, Andreas  3.617,60   
Mählmann, Petra  1.300,00   
Möhrke, Wilhelm  6.080,00   
Niggenaber, Ralf  2.784,60   
Pätzholz, Andreas 520,00   
Roggenland, Elke 260,00   

 
 
Pensionsrückstellungen und -zahlungen sowie weitere Bezüge für bzw. an frühere Mitglieder des 
Vorstands und deren Hinterbliebene 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 124 TEUR gezahlt; die Pensi-
onsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31. Dezember 2021 3.420 TEUR. 
 
Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31. Dezember 2021 Kredite und unwiderrufliche 
Kreditzusagen in Höhe von zusammen 567 TEUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats in Höhe von 
1.355 TEUR gewährt. 
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Mitarbeiter/-innen 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2021 2020 

Vollzeitkräfte 40 42 

Teilzeit- und Ultimo- 
kräfte 

36 39 

 76 81 

Auszubildende   8   6 

Insgesamt 84 87 

 

 

Nachtragsbericht 
 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses hat der Ukraine-Krieg erkennbar teilweise erhebli-
chen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit vieler Märkte. Die konkreten Auswirkungen auf die Kon-
junktur, einzelne Märkte und Branchen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht abschließend beur-
teilbar. Die im Lagebericht enthaltenen Prognosen sind in Anbetracht der sich entfaltenden Dynamik 
von hoher Unsicherheit geprägt. 
 
Es ist daher nicht auszuschließen, dass die weiteren sich aus dem Ukraine-Krieg ergebenden Ent-
wicklungen zu erheblichen negativen Auswirkungen auf die für das Geschäftsjahr 2022 geplanten Er-
gebnisgrößen führen werden. Negative Auswirkungen können sich insbesondere bei der Risikovor-
sorge, beim Zinsergebnis, den Verwaltungsaufwendungen und dem Jahresüberschuss mit entspre-
chenden Folgewirkungen auf das bilanzielle und aufsichtsrechtliche Kapital sowie die aufsichtsrecht-
lichen Kennziffern ergeben. 
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Verwaltungsrat 

Vorsitzendes Mitglied Stellvertreter des vorsitzenden Mitgliedes 

 
Bürgermeister 1. Stellvertreter 
Wilhelm Möhrke     Renate Hüttemann 
     Arbeitsvermittlerin i. R. 

     (verstorben am 15.11.2021) 
 

 1. Stellvertreter 
     Andreas Kuhn 
    Selbstständiger Rechtsanwalt 
    (ab 14.12.2021) 
 
 2. Stellvertreter 
     Ralf Niggenaber 

  Selbstständiger Zahntechnikermeister 
 
 
Mitglieder Stellvertreter 
 
Renate Hüttemann Andreas Pätzholz 
Arbeitsvermittlerin i. R. Lehrer (Sekundarstufe I)  
(verstorben am 15.11.2021) (bis 31.01.2022) 
 
Andreas Pätzholz  Daniela Schilling 
Lehrer (Sekundarstufe I) Referentin Vergütungssysteme bei einer Bausparkasse 
(ab 01.02.2022)  (ab 01.02.2022) 
 
 
Andreas Kuhn  Björn Schilling 
Selbstständiger Rechtsanwalt Serviceleiter einer Maschinenhandels- 
  unternehmung in Lengerich 
 
Ralf Niggenaber Maik Wagner 
Selbstständiger Zahntechnikermeister Produktionsleiter Zerspanung in einem metallverarbei-

tenden Betrieb 
 
Gerd Hasenkamp Elke Roggenland  
Angestellter Bauingenieur Leiterin Qualitätsmanagement in der Textilbranche 
 
Ulrich Weiß Wilhelm Hügging 
Lehrer (Oberstudienrat) i. R. Diplomsozialpädagoge in einer klinischen Einrichtung 

für psychische Erkrankungen (i. R.) 
 
Sandra Kätker Johannes Beck 
Gesundheits- und Krankenpflegerin Lehrer (Oberstudienrat i. R.) 
 
Oliver Teepe Manuela Schaer 
Sparkassenangestellter Sparkassenangestellte 
 
Petra Mählmann Melanie Stöber 
Sparkassenangestellte Sparkassenangestellte 
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Vorstand 

  

Achim Glörfeld Vorsitzender (bis 28. Februar 2021) 

 

Max Mews Mitglied (bis 28. Februar 2021) 
 Vorsitzender (ab 1. März 2021) 

 

Timo Schulte-Renger Mitglied (ab 1. März 2021) 

 

  

 
 
 
Lengerich, 11. Mai 2022 
 
 
 
 Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) 
 Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 Mews Schulte-Renger 
 Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 
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Anlage Anlagenspiegel 
 
 
 

    

Entwicklung des Finanzanlage- 
vermögens  

(Angaben in TEUR) 

Entwicklung des Sachanlage- 
vermögens  

(Angaben in TEUR) 

    

Aktien und  
andere nicht fest-
verzinsliche Wert-

papiere Beteiligungen 
Immaterielle An-

lagewerte Sachanlagen 

Entwicklung der Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten         

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 463 7.124 59 11.944 

Zugänge 287 8 1 183 

Abgänge 90 --- 3 1.785 

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres 660 7.132 57 10.342 

          

Entwicklung der kumulierten  
Abschreibungen         

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 98 2.421 59 7.950 

Abschreibungen im Geschäftsjahr --- --- 1 279 

Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgän-
gen 

--- --- 3 1.740 

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres 
 

98 2.421 57 6.489 
 
 
Buchwerte       

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 365 4.703 --- 3.994 
 
Stand am 31.12. des Geschäftsjahres 
 

562 
 

4.711 
 

--- 
 

3.853 
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Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2021 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

 

Die Stadtsparkasse Lengerich hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende Anga-
ben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und beziehen sich ausschließlich auf 
ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tätig-
keit der Stadtsparkasse Lengerich besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare 
Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu ge-
währen. 

Die Stadtsparkasse Lengerich definiert den Umsatz aus der Summe folgender Komponenten der Ge-
winn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge aus Aktien 
etc., Provisionserträge, Provisionsaufwendungen und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz be-
trägt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 12.774 TEUR. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahresdurchschnitt 
63 (Vorjahreswert 67). 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 1.943 TEUR. 

Die Steuern auf den Gewinn betragen 1.496 TEUR. Die Steuern betreffen laufende Steuern. Die Stadt-
sparkasse Lengerich hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten. 

 


